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ein Unterhaltungsgew von 3 Fr. - zu entrichten. DaS monatliche
Schulgeld für alle 4 Klassen beträgt wenigstens 3 Franken.

V. Ueber d i e j e n i g e i n Pruntrut.
8. .7. Der RegierungSrath ist befugt, den cigenthümlichen

Verhältnissen deö Jura, namentlich m Bezug auf UnterrichtSgegenstande,
Klassen, Beiträge der Schüler Rechnung zu tragen.

IIS. Schluß- und Uebergangsbestimmungen
8 18. Die weiter nothwendigen nähern Bestimmungen über die

KantonSschulen, namentlich über die Zahl der Klassen, der anzustellenden

Lehrer, der JahreSkurse, der wöchentlichen Unterrichtsstunden,
die Ferien; über Urlaub, Stellvertretung, die besondern Pflichte» und
Richieder Lehrer; über daö PrüsnngSwesen der Schüler- und die
Schuldiöziplin^wird der RegierungSrath feststellen.

8. 10. Alle mit diesem Gesez im Widerspruch stehenden Gcseze

und Verordnungen, namentlich daS Reglement für die Akademie und
Schulen in Bern vom 2V. und 2t. Inni iind I. Oktober 1821, die

Bestimmungen deS GesezeS vom 14. März l83ì, so weit sie auf das
höhere Gymnasium Bezug haben, sind aufgehoben; ebenso daS Dekret

vom 4. Dezember 1845-, so weit eS auf daS Kollegium vo»
Pruntrut Bezug hat.

8. 20. Dieses Gesez tritt in Kraft
und soll auf gewohnte Weise öffentlich bekannt gemacht werden.

Vom NegiernngSrathe genehmigt und mit Empfehlung vor den

Großen Rath gewiesen.

Bern, den 31. Dezember 1855.
NamenS des NegierungSratheS:

Dcr Präsident,

P Mygi.
Dcr NalhSschreivcr:

L. Kurz.

Die Schulgesezentwürfe für den Kanton Bern.

„Acrqernisz hin, Aergerniß her — ein gut Gewissen,
das seiner Sache sicher ist, fizelt und. sezelt nicht,
sonder» sagt dürr und derb heraus, wie es an ihm selber

ist." vr. M. Luther.

Vor Allem aus müssen wir unS gegen die Kürze der Zeit
aussprechen, die de» Behörden und namentlich der Lehrerschaft und
dem Volke eingeräumt ist, um die vorliegenden Schnlgesczeniwürfe
zu prüfen nnd in ihrem Werth und Unwerth gründlich zu würdigen.
Es ist wol Niemand, dcr in Abrede stellt, daß Gesezesvorlagcn dcr
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Art unbedingt zu den Wichtigsten und für die Zukunft deS Sandes

Bedeutungsvollsten gekoren, die irgend vom Gesezgeber in
Berathung genommen unv beschlossen werden können. Um so wichtiger
aber Geseze sinv, um so mebr sollte dem Volke Raum gelassen werden

sich darüber ein sicheres Urtheil zu bilven. Dieser durchaus
billigen und gerechten Forderung ist bei ven fraglichen Gesezesentwür-
fen in sofern nicht Rechnung getragen, als unmittelbar nach der
Berathung derselben im Schöße der h. Regierung und kaum baß vie
Veröffentlichung durchs Amtsblatt geschehen, die Kanlonsschulsynode ihr
Befinden darüber abzugeben hat und die Entwürfe dem Gesezgeber

vorgelegt werden sollen. — Kann die Lehrerschaft ihr verfassungsmäßiges

Recht der Vorberatdung geltend machen? Hatten die Lehrer

Zeit, die Entwürfe gründlich zu prüfen, stch an den Kreissynoden
darüber auszusprechen? Kann fich ein öffentliches Urtheil im Volke
bilden und ist es der gesezgebenden Behörde auf diese Weise möglich,
ihr Mandat zu erfüllen und den Willen des Volkes zu repräseniiren
Wir bezweifeln es unv nehmen die Freiheit ein solches Versahren alS

undcmokratisch zu tadeln.
Betreffend die Gesezesentwürfe selbst, so fassen wir unsere Ansicht

in folgenden Säzen kurz und bündig zusammen :

t) Die Stellung der Primarlehrer bezüglich ihrer Pflichten ist
bezeichnet, nicht aber — oder doch zu wenig — die Stellung der-
selben bezüglich ihrer Rechte — ihrer Eristenz.

2) Die Anlage der Sekundärschulen ist
undemokratisch und nicht den Bedürfnissen entsprechend.
Die Errichtung von Sekundärschulen ist da, wo diese eben am nötkig-
sten und dringlichsten sind, in nebelige Ferne gestellt — eine bessere

Schulbildung ist für den Reichthum monopolifirl — armen Gegenden
ist etwa (um den Schein zu retten?) das Fragment einer Sekundärschule

(Sekundärschule mit Einem Lehrer?!) vergönnt, ebenso den

armen Leuten auS der Herren Gnade» eine winzige Anzahl ganzer
und halber Freipläzc Darum sind

3) Die Sekundärschulen nach dem Projekte Produkte dcr Geld-
aristokrazie. Nicht der Fleiß, nicht Kenntnisse und Talente berechtigen
hier zur Aufnahme in die Sekundärschule, sondern das Geld, der
Besiz, dcr Reichthum. Dieser Aufbau besserer Schulen
ist schon vom Standpunkte gesunder Staatsprinzipien in einer Demo-
krazie verwerflich, Angesichts unserer Armenverhältnisse aber
sollte er geradezu unmöglich sein.

4) Die bestehenden Progymnasie» sollten nicht herabgedrükt werden

zu ordinären Sekundärschulen, sondern ehrer in einer den

Landesgegenden entsprechenden Weise vermehrt und gehoben zu Anstalten,

mit bestimmt auseinandergehaltenen Real- und Literarabthcilun-
gen, die beidseitig vorbereiteten zum Eintritt in cin oberes Gymnasium
einerseits und in das eidgenössische Polytechnikum anderseits.

5) Die Kantonsschulen als Solche können beim Bestehen der

Hochschule ganz füglich wegfallen. Das obere Gymnasium eristirt
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als Vorschule zu ven Hochschulstudien und im übrigen kann (nach
unserer Meinung) die Hauptstadt mit einem Progymnastum stch begnügen,

so gut als die einzelnen Lanvestheile. Es liegt kein wesentlicher
Grunv vor, Bern inerii, vor dem Laiide zu bevorzugen, wol aber
lassen sich Gründe gellend machen dafür, daß die Jugend des LandeS

für ihre Bildungszeit der Stadt Bern möglichst ferngehalten werde.
Dieß in kurzen Zügen unsere Hauptausstellungen. Im Uebrigen

schließen wir uns entschieden an die im „Oberaargauer" vorläufig
veröffentlichten Ansichten der Herzogenbuchsee Versammlung an z derer

warme patriotische Sprache wohlthuend auffrischt.
Wir werden auf obige Säze unv auch noch andere Punkte zu-

rükkommen ^).
„Wer cs mit unserer Zukunft ehrlich meint, helfe bei der

bevorstehenden Reorganisazion unsres Schulwesens, wenn auch mit
größern pekuniären Opfern, dieselbe auf solide Füße stellen;
auf Grundlagen, die nicht der erste beste Hauch eines Feindes zu
erschüttern vermag."

„Berner-Zeitung" v. 19. Januar 1856.

Schul-Chronik.

Ber«. Auf den -1. Februar nächsthin ist die Bernésche Schulfynode
einberufen; Hauptgegenstand ihrer Berathungen sind die neuen Schulgesezentwürfe.

— In den öffentlichen Blättern zirkulirt die Nachricht, daß her Realschule
zu Steffisburg die Staatsbeiträge für fernere 4 Jahre zugesichert seien, weil
sie sich vollständig dem bestehenden S ekundarschulg ese z ein-
und untergeordnet habe. Hat es mit dieser Bedingung seine Richtigkeit,
so bedauern wir, sowol daß sie gestellt, als daß sie eingegangen wurde.

Es war nämlich ein besonderer und höchst beachtenswerther Vorzug dieser
Schulanstalt : daß sie in organischem Zusammenhange mit den Primarschulen
des Ortes war und jedem hinreichend befähigten Schüler — gleich, sei er
reicher oder ärmer — offen stand. Dieser Vorzüge erfreuen sich sonst unsere
Sekundärschulen nicht, sondern sie stehn, mit Ausnahme weniger sogenannter
Frei- (oder Gunst- und Gnaden-) Pläze, nur dem offen, der zahlt. Hätte sich
die Realschule in Steffisburg dahin umgestaltet, so wäre sie unbestritten in dieser
Hinsicht dem Rükschritte verfallen. Wir halten vor der Hand dafür, die Schul-
bchörden von Steffisburg seien aus zu tüchtigen Elementen zusammengesezt, um
jene Nachricht nicht mit Grund bezweifeln zu können.

Preisräthsel-Lösung.
2.

Ihr Lehrer, auf! Im hehren Gottesgarten
Der Schule ist für uns der Arbeit viel.
Laßt uns getreu der edeln Pflanzen warten!
Mit Gott zu einem hohen, heil'gen Ziel!

') So eben, beim Schluß dieses Artikels, kommt uns der „Allgemeine Bericht
der Kantonal-Schulkommission" über die besprochenen Gesezesentwürfe zu.
Wir haben ihn sorgfältig durchlesen, und sagen für jezt nur so viel, daß
er unsere oben skizzirten Ansichten nicht zu ändern vermochte.
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